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LIEBE LESER
nachdem der Nationalrat eine Motion überwiesen hat, die vom Bundesrat die sofortige

Schaffung einer Staats- und verwaltungsunabhängigen Beschwerdeinstanz für
Radio und Fernsehen fordert, und auch in der Bevölkerung die Notwendigkeit eines
solchen Instrumentes mehr oder minder unbestritten ist, hat es wohl kaum mehr
einen grossen Sinn, dagegen zu argumentieren. Vielmehr gilt es jetzt darüber
nachzudenken, was eine Beschwerdeinstanz allenfalls zu leisten vermag und was nicht.
Ganz einfach ist das allerdings nicht; denn weder bestehen Vorstellungen über
Auftrag, Kompetenzen und Zusammensetzung einer solchen Kommission noch
wissen wir, wie sich die Medienlandschaft in der Schweiz in den nächsten Jahren
entwickelt. Da zeigt sich nun drastisch, wie kurzatmig die Medienpolitik eines
Parlamentes ausfallen muss, welche sich allein an einem oft mit zweifelhaften Mitteln
geschürten Misstrauen gegen die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
(SRG) orientiert.
Eines indessen lässt sich jetzt schon mit Gewissheit sagen: Ein besseres Programm
bewirkt die Beschwerdekommission bestimmt nicht. Programmqualität entwickelt
sich aus dem Freiraum, in dem sich kompetente Radio- und Fernsehmitarbeiter
entfalten und profilieren können, aus einem günstigen, freiheitlichen Medienklima
also und nicht aus einer Überwachungsinstanz. Ebenso sicher wird es der
Beschwerdeinstanz nicht gelingen, das neuralgische Verhältnis zwischen dem angeblichen

Medienmonopolist SRG und dem Parlament zu verbessern. Dagegen spricht
die Funktion der SRG, die Öffentlichkeit herstellen muss und bei der kritischen
Erfüllung dieser Aufgabe automatisch in ein Spannungsverhältnis zum Parlament
oder zu einzelnen Parlamentariern gerät. Und weil es aus demokratischen wie auch
aus dramaturgischen Gründen in den Monopolmedien immer nur möglich sein
wird, Ausgewogenheit in der Gesamtheit des Programms, nicht aber in der einzelnen

Sendung zu erzielen, wird eine Beschwerdeinstanz, die diesen Grundsatz
anerkennt, letztlich auch keine Entspannung im Verhältnis zwischen Programmgestaltern

und Programmkonsumenten bewirken können. Zusammenfassend
ausgedrückt: Die latente Konfliktsituation, hervorgerufen durch die Spannung zwischen
Medienerwartung und Programmrealität, wird durch die Schaffung einer
Beschwerdekommission nicht bereinigt. Dazu bedarf es einer freiheitlich-demokratischen

Verfassungsgrundlage und einer entsprechenden Ausführungsgesetzgebung
für die Medien.
Der Funktion einer öffentlichen Kontrolle - wie sie übrigens bereits durch die dafür
bestimmten Trägerschaftsorgane der SRG und die seit 1979 wirkende Radio/TV-
Beschwerdekommission unter der Leitung von Oskar Reck wahrgenommen wird -
kann die geforderte unabhängige Beschwerdeinstanz zweifellos nachkommen. Sie
könnte aber auch - gewisse Voten im Parlament verliehen den hochgestreckten
Erwartungen in dieser Richtung lebhaften Ausdruck - durch ihre Entscheide unter
Umständen das landesübliche Mass an Kritik in Radio und Fernsehen festlegen.
Nicht auszuschliessen ist überdies, dass sie versucht, die Programmpolitik und -ge-
staltung der elektronischen Medien den Vorstellungen der Politiker und Parlamentarier

anzupassen. Ob er dies für wünschbar hält oder nicht, kann der Bundesrat
jetzt nur noch mit einer entsprechenden Besetzung der letztlich eben doch nur
bedingt staatsunabhängigen Beschwerdekommission beantworten.

Mit freundlichen Grüssen
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